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██████████████ ▌
█████████████████████████▍

Betr.:  Ihr Antrag auf Zugang zu Dokumenten 2024/3464 

██████████████████▌
wir  nehmen  Bezug  auf  Ihren  Antrag  auf  Zugang  zu  Dokumenten  der  Europäischen 
Kommission, der am 02/07/2024 unter dem oben genannten Aktenzeichen registriert wurde. 

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass der Kommission keine Dokumente vorliegen, die 
Ihrem Antrag entsprechen. 

In  unserer  Datenbank  werden  die  Emissionen  entsprechend  dem  Sitz  des  Unternehmens 
zugeordnet,  unabhängig  vom  Ursprungs-  und  Zielland  der  Flüge.  Demzufolge  können 
unsere  Daten  auch  nicht  die  Emissionen  von  Flügen  von  Deutschland  in  EU-Länder, 
zwischen EU-Ländern und von einem EU-Land in ein Nicht-EU-Land aufschlüsseln. 

In unserer Datenbank gibt es folgende Datensätze, die eine Annäherung an die von Ihnen 
gewünschten Daten darstellen: 

• Emissionen von in der EU angesiedelten Unternehmen unabhängig vom Ursprung- und 
Zielland der Flüge z.B. Air emissions accounts by NACE Rev. 2 activity 
[env_ac_ainah_r2__custom_12051611]; 

• Emissionen  von  in  der  EU  angesiedelten  Unternehmen  aufgrund  von  im  Ausland 
erworbenen  Treibstoff  Air  emissions  accounts  totals  bridging  to  emission  inventory 
totals [env_ac_aibrid_r2__custom_12032418]. 

Wie  aus  Artikel 2  Absatz 3  der  Verordnung  (EG)  Nr. 1049/2001  hervorgeht,  bezieht  sich 
das  dort  verankerte  Recht  auf  Akteneinsicht  nur  auf  bestehende  Dokumente,  die  sich  im 
Besitz des Organs befinden.  

Da der Kommission keine der Beschreibung in Ihrem Antrag entsprechenden Dokumente 
vorliegen, können wir Ihrem Antrag leider nicht entsprechen. 

Nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 können Sie einen Zweitantrag 
stellen, in dem Sie die Kommission um Überprüfung dieses Standpunkts ersuchen. 
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Ein  solcher  Zweitantrag  ist  binnen  15 Arbeitstagen  nach  Erhalt  dieses  Schreibens  an  das 
Generalsekretariat  der  Kommission  zu  richten.  Sie  können  den  Antrag  auf  einem  der 
nachstehenden Wege stellen: 

mittels einem Antrag auf Überprüfung über das Portal-Konto1 (nur möglich, wenn der 
Erstantrag über das Portal-Konto eingereicht wurde), 

██████ ▍
████████████████▍
███████████▍
█████████████████████████████████████████████████ ▍
███████ ▍
▉▌████████▍

██████ ▌█████ ▍█ ▌██▌████████████▍▍▍

Mit freundlichen Grüßen, 
▍

██████████▍
██████████▍

 
1 https://www.ec.europa.eu/transparency/documents-request  
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